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Verbandsstruktur

Mitglieder / Mitgliederversammlung
Rund 3000 ausgebildete Yogalehrende, die die Aufnahmevoraussetzungen an Dauer und Umfang  
der Ausbildung  erfüllen, sind Mitglied im BDY. Die Mitgliederversammlung tagt jedes Jahr am letzten 
Freitag und Samstag im September. 

Vorstand 
Der engere Vorstand des Vereins im Sinne § 26 BGB besteht aus:
Vorstandsvorsitzende/r
1. stellvertretender Vorstand
2. stellvertretender Vorstand
Der Verein wird durch den Vorstandsvorsitzenden allein vertreten. Der 1. und 2. stellvertretende  
Vorstand vertreten den Verein gemeinsam. Der Vorstand wird von den Mitgliedern in der Mitglie-
derversammlung gewählt. Die Arbeit im Vorstand ist ehrenamtlich. 

Fachliche BeraterInnen
Die »Fachlichen BeraterInnen« werden vom Vorstand zu einem Fachkreis-Thema benannt. Sie ar-
beiten dem Vorstand in allen fachlichen Fragen zu und beraten diesen. Die »Fachlichen BeraterInnen« 
nehmen beim Treffen des jeweiligen Fachkreises teil und halten über den zuständigen Sprecher des 
Fachkreises den engen Kontakt zum Fachkreis. Alle »Fachlichen BeraterInnen« nehmen außerdem am 
Runden Tisch teil. 
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Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle organisiert und koordiniert die gesamte Information und Kommunikation, die 
Weiterbildung, die Mitglieder- und Verbandsarbeit. Die Geschäftsstelle ist Ansprechpartner für alle 
Mitglieder und interessierte Außenstehende sowie für alle Neu-Mitglieder. 

Fachkreise
Zu bestimmten Aufgabengebieten innerhalb des Vereinszwecks richtet die Mitgliederversammlung the-
mengebundene Fachkreise ein. Die Fachkreise üben innerhalb ihres Aufgabengebiets gegenüber dem 
Vorstand eine fachlich beratende Tätigkeit aus. Die Stellungnahmen sind dabei für den Vorstand jedoch 
nicht bindend. 

Die Mitgliederversammlung benennt die Aufgabengebiete der Fachkreise und wählt die Mitglieder der 
Fachkreise für drei Jahre. Gewählt werden können nur natürliche Personen, die ordentliche Mitglieder 
sind und eine einjährie Anwartschaft durchlaufen haben. Die Mitgliederversammlung gibt den Fach-
kreisen – auf Vorschlag des Vorstandes – eine Geschäftsordnung. 

Derzeit bestehen folgende Fachkreise:
•	Verbandsentwicklung
•	Weiterbildung
•	Berufspolitik
•	 Projekte
•	 Forschung
•	 Internationales
•	 Schulen & Ausbildung 

Die aktuellen Vorstände und die den Fachkreisen zugeordneten Personen 
finden Sie auf der Webseite des BDY, www.yoga.de unter dem Menüpunkt Ansprechpartner. 


